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TOP 4.1 Satzungsänderung 
 
Aktuelle Satzung 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung vom 13.02.2019 
Letzte Änderung eingetragen am 24.01.2020 VR 1860, Amtsgericht Mönchengladbach 
 

 

Änderungsvorschlag: 

.... Passus neu 

 

Die DCA-Mitgliederversammlung möge folgende Änderungen im § 9 Abs. 2 der 

aktuellen Satzung des DCA beschließen: 

 

§9 Die Mitgliederversammlung 

 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt.  

 

Die Mitgliederversammlung kann auch im Wege der elektronischen Kommunikation 

(z.B. per Telefon- oder Videokonferenz) oder in einer gemischten Versammlung aus 

Anwesenden und Videokonferenz/anderen Medien/Telefon durchgeführt werden.  

 

Ob die Mitgliederversammlung in einer Sitzung oder im Wege der elektronischen 

Kommunikation oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden und 

Videokonferenz/anderen Medien/Telefon durchgeführt wird, entscheidet der Vorstand. 

 

 


